
 
 
 
 
Alles Wesentliche auf einer Seite ! 

  
Regressschutz für Humanmediziner (sie benötigen weder eine 
Verbandsmitgliedschaft noch eine vorgeschriebene Software). 
 
Wie schütze ich mich gegen Regresse der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)? 
 
Die Humanmediziner-Praxis ist nicht nur besonders verordnungsintensiv bei Arzneimitteln, 
ebenso gehören die notwendigen und relativ häufigen Überweisungen an Kollegen hierzu. 
Hinzu kommen oft Labor-, Röntgen- und ähnliche Leistungen, die im Auftrag des Humanmediziners 
durch Dritte ausgeführt werden. In jedem dieser genannten Bereiche kann es zu unangenehmen 
Beanstandungen durch die Prüfungsgremien und zu hohen Regressforderungen wegen angeblich 
unwirtschaftlicher Verordnungsweise kommen. 
 
Welchen Versicherungsschutz bietet die Regress-Versicherung? 
 
Regressforderungen einer KV oder GKV wegen: 
 
    • unwirtschaftlicher Verordnungsweise von Arznei-, Heil-, und Hilfsmitteln. 
    • unwirtschaftlicher Veranlassung von Sach-, Labor- und Röntgenleistungen sowie 
      ähnliche Leistungen durch Dritte. 
    • unwirtschaftlicher Auftragsüberweisung zur Diagnostik und Therapie. 
    • fehlerhafter Berechnung des Datums der Niederkunft der werden Mutter. 
    • fahrlässiger Verletzung der Verschwiegenheitspflicht (auch durch Mitarbeiter). 
 
Darüber hinaus gelten folgende Leistungen mit eingeschlossen: 
 
    Abwehr unberechtigter Regressforderungen 
    Prüfung der Sach- und Rechtslage 
 
Was ist nicht versichert? 
 
    Regressansprüche wegen wissentlich verursachter Unwirtschaftlichkeit bewusster 
    Überschreitung des Arznei- und Heilmittelbudgets. 
    Regresse, die dadurch entstehen, dass der versicherte Arzt ein in den letzten zwei Jahren 
    vor Beginn des Versicherungsschutzes beanstandetes Verhalten unverändert fortsetzt. 
 
Versicherungsbeginn: 
 
   Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem auf die Antragstellung folgenden Quartal.  
   Bereits laufende Prozesse und Regresse für Quartale, die vor Vertragsbeginn liegen, fallen deshalb 
   nicht unter den Versicherungsschutz. Eine Rückwärtsversicherung ist nicht möglich.  
   
 
Ein Angebot von „synas“ Sawas-Joseph Katzidis, Am Schloßpark 117, 65203 Wiesbaden.  
Sachverstand auf Ihrer Seite. siehe auch www.synas.de 
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